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Marktgemeindeamt Kollerschlag 
 Markt 14 
 4154, Bezirk Rohrbach, OÖ. 
 

 Zahl: 4 / 2018 Kollerschlag, 23. Juli 2018 
 
 

K U N D M A C H U N G 
 
 
Im Sinne des § 94 Abs. 6 der Oö. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. wird hiermit kund- 
gemacht, dass der Gemeinderat der Marktgemeinde Kollerschlag in der Sitzung am             
13. Juli 2018 folgende, die Öffentlichkeit berührende, Beschlüsse gefasst hat: 
 
 
1.) Kenntnisnahme des Prüfberichtes der Bezirkshauptmannschaft Rohrbach 

betreffend Rechnungsabschluss 2017 
 
Der Prüfbericht der BH Rohrbach vom 14.5.2018, BHROGem-2013-229121/7-En/Ju wurde 
von den Mitgliedern des Gemeinderates einvernehmlich zur Kenntnis genommen. 
 
 

 
2.) Kenntnisnahme des Prüfberichtes des örtlichen Prüfungsausschusses – Sitzung 

vom 19.6.2018 
 
Wegen eines laufenden Aufsichtsbeschwerdeverfahrens wurde dieser Punkt von 
Bürgermeister Franz Saxinger vor Eintritt in die Tagesordnung abgesetzt. Die Mitglieder der 
FPÖ-Fraktion haben daraufhin wegen der Absetzung dieses Punktes die Gemeinderatssitzung 
verlassen. 
 
 

 
3.) Genehmigung des Vermessungsplanes über die Abtretung von ehemals 

öffentlichen Wegeflächen zum Privatbesitz und Übernahme von 
Privatgrundstücken als öffentliches Gut in Stratberg 

 
Der Vermessungsplan von Geometer Walter Öhlinger, GZ 12245/2016, mit welchem die 
öffentlichen Wege in Stratberg durch Auflassung und Eigentumsübertragung an die privaten 
Grundbesitzer sowie durch Übernahme von privaten Grundflächen in das öffentliche Gut an 
den Stand in der Natur angepasst werden, wurde vom Gemeinderat genehmigt. 
 
 
 
4.) Absperrung des öffentlichen Weges PzNr. 1478/36 (Birkenfeld Süd) durch 

Anbringung von Absperrpollern am Ende des Weges beim Sportplatzgelände 
 
Ein Beschluss über die Absperrung des öffentlichen Weges wurde nicht gefasst und der Punkt 
einvernehmlich vertagt. 
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5.) Erlassung einer Hundeabgabe-Verordnung 
 
Vom Gemeinderat wurde eine Hundeabgabeordnung beschlossen (siehe eigene 
Kundmachung)! 
 
 
 
6.) Vergabe einer Mietwohnung im OÖ.Wohnbau-Haus Brezergarten 3 
 
 
Die Wohnung Brezergarten 3/6 wurde an Juliane Falkner, Leitenweg 5 vergeben. 
 
 

 
7A) Einrichtung einer Nachmittagsbetreuung im Gemeindekindergarten im 

kommenden Arbeitsjahr 2018/19 (Dringlichkeitsantrag)  
 
Obwohl derzeit nur 3 Kinder angemeldet sind wurde die Einrichtung einer 
Nachmittagsbetreuung ab September 2018 an zwei Nachmittagen pro Woche (aller 
Voraussicht nach Dienstag und Mittwoch) beschlossen. 
 
 
 
 
Der Bürgermeister: 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


